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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

Zu den Kantonsraiswahlen

Am 28. April hat das Zürchervolk seine Räte neu zu
bestellen. Nicht wenige Kandidaten bewerben sich um
die 180 Sessel unseres kantonalen Parlamentes. Die
wohldotierten Listen der politischen Parteien haben
eine reiche Auswahl an trefflichen Mannen anzubieten.

Unter ihnen finden sich auch Lehrer, doch leider
nicht in wünschenswerter Zahl. Das ist um so mehr zu
bedauern, als im Rat und in den Kommissionen immer
wieder Schulfragen zur Behandlung gelangen, bei denen
die Mitwirkung des Schulfachmannes der Sache nur
dienlich sein kann.

Wir wenden uns deshalb mit diesen Zeilen an die
Zürcher Lehrer aller Stufen mit der Bitte, sie möchten
den Le/irerkandidafen ihre Stimme zuhalten und ihnen
damit die Wahlchancen verbessern.

Der Vorstand des ZKLV

Ordentliche Delegiertenversammlung
Die ordentliche Delegiertenversammlung des Zürcher
Kantonalen Lehrervereins wird am Samstag, dem 8. /uni
J963, in Zürich stattfinden.

Die Einladung mit der Traktandenliste wird in einer
der nächsten Nummern des «Pädagogischen Beobach-
ters» erscheinen. Der Vorstand des ZKLV

Zürcher Kantonaler Lehrerverein
Jahresbericht 1962

VII. WICHTIGE GESCHÄFTE

C. Besoldungen

3. Höchstgrenzen der Gemeindezulagen

Mit der Annahme der veränderten Fassung des Lehrer-
besoldungsgesetzes durch das Zürchervolk waren die
Voraussetzungen geschaffen für eine Neufestsetzung der
Höchstgrenzen der Gemeindezulagen. Der Kantonal-
vorstand richtete in Ausführung der von der Delegierten-
Versammlung gutgeheissenen Richtlinien am 22. Januar
folgende Eingabe an die Erziehungsdirektion:

An die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich,
Walchetor, Zürich 1

Sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor,

Betrifft: Festsetzung der Grenzen /ür die Gemeinde-
Zulagen der Volksschullehrer.

Mit der Annahme der von Regierungs- und Kantonsrat
beantragten Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes
durch das Zürchervolk sind die Voraussetzungen ge-
schaffen worden für eine neue Festsetzung der Grenzen
für die Gemeindezulagen der Volksschullehrer. Da der
Beschluss mit Rückwirkung auf den 1. Oktober 1960
ausgestattet ist, werden wohl die zuständigen Instanzen
unverzüglich an dessen Durchführung herantreten. Wir
gestatten uns, Ihnen nachstehend unsere Auffassimg
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über die sich ergebenden Probleme bekanntzugeben,
und sind Ihnen dankbar, wenn Sie davon Kenntnis
nehmen und unsere Darlegungen bei Ihren Entschlüssen
berücksichtigen.

Zur Erreichung des durch die Revision angestrebten
Zweckes sollten die neuen Grenzen der Gemeinde-
Zulagen mindestens für die maximalen Primarlehrer-
feesoldwngen an/ 40 % des Grundgehaltes und die
übrigen Grenzen unier Beachtung der bisherigen Rela-
tionen angesetzt werden.

Die Gemeinden müssen in die Lage versetzt werden,
ihren Lehrkräften dieselben Besoldungserhöhungen zu-
kommen zu lassen wie dem übrigen Gemeindepersonal,
wobei auch für künftige Besoldungsrevisionen der nötige
Spielraum zu schaffen ist. Mit der Festsetzung der
Höchstgrenzen durch Regierungs- und Kantonsrat wird
bekanntlich lediglich ein Rahmen festgelegt. Ob und in
welchem Ausmass die Gemeindezulagen tatsächlich
erhöht werden, hängt von den Verhältnissen in den
einzelnen Gemeinden ab. Die Rücksichtnahme auf das

übrige Gemeindepersonal und die örtlichen Verhält-
nisse bilden eine wirksame Schranke gegen unbegrün-
dete Erhöhungen. Anderseits sollte die kantonale Vor-
schrift nicht so starr sein, dass dringend notwendige
Anpassungen an veränderte Verhältnisse verunmöglicht
sind.

Von besonderer Bedeutung sind die Relationen zwi-
sehen den Besoldungen der einzelnen Lehrergruppen.
Seit der Besoldungsrevision von 1959 betragen die
Unterschiede zwischen den maximalen Primarlehrer-
und Sekundarlehrerbesoldungen sowie den Mittelschul-
lehrerbesoldungen Fr. 2940- bzw. Fr. 3100.-. Die
Sekundarlehrerbesoldungen und neuerdings auch die
Besoldungen der Real- und Oberschullehrer stehen so-
mit nahezu in der Mitte zwischen den Primarlehrer-
besoldungen und den Mittelschullehrerbesoldungen. Es
liegen keine zwingenden Gründe vor, diese Relation
grundsätzlich zu ändern, da sich das Nachwuchsproblem
auf allen Schulstufen in gleicher Schärfe stellt. Auch
wenn die Limite für die maximalen Primarlehrerbesol-
düngen auf 40 % des von der Regierung vorgeschlage-
nen Grundgehaltes angesetzt wird, ergibt sich eine
Differenz zu den Besoldungen der Mittelschullehrer von
Fr. 6460.- gegenüber bisher Fr. 6040.-. Diese Er-
höhung halten wir für angemessen; dagegen sehen wir
keine Begründung für einen wesentlich grösseren Unter-
schied. Er würde aber auftreten, wenn die gesetzliche
Grenze für die Primarlehrerbesoldungen nicht voll aus-
geschöpft wird. Unter Beachtung dieser Relationen
ergibt sich eine Begrenzung der Gemeindezulagen

für Primarlehrer auf Fr. 5660.-
für Real- und Oberschullehrer sowie für
Sekundarlehrer auf Fr. 5940.-
Die Minima wären entsprechend anzusetzen.

Sehr geehrter Herr Regierungsrat,

Die Festsetzung der Grenzen der Gemeindezulagen
für die Volksschullehrer ist von erheblicher Tragweite.
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Wir sind Ihnen daher sehr dankbar, wenn wir Gelegen-
heit bekommen, uns zu Ihren Vorschlägen zu äussern,
bevor endgültige Beschlüsse gefasst sind.

Wir begrüssen Sie mit vorzüglicher Hochachtung

für den Vorstand des ZKLV,
der Präsident: If. Küng
der Aktuar: H. KünzZi

Die generelle Anwendung von 40 ®/o bei den Höchst-
grenzen hätte eine massive Störung der bisherigen
Relationen zur Folge gehabt. Namentlich wären die
Anfangsbesoldungen sowohl der Primär- wie auch der
Sekundarlehrer und insbesondere die Besoldungen der
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen ausserordent-
lieh stark gestiegen. Dies hätte die Vorlage schon bei
der Regierung und erst recht bei der Behandlung im
Kantonsrat sehr gefährdet. Deshalb beschränkte sich
unsere Forderung auf eine durchgehende Erhöhimg um
Vs der bisherigen Ansätze, die durch die Erhöhimg der
Grundbesoldungen bereits eine Verbesserung erfahren
hatten. In einer Aussprache mit dem Herrn Erziehungs-
direktor konnte das Begehren im einzelnen begründet
und auch die Zustimmung für eine entsprechende Rück-
Wirkung auf Oktober 1960 erzielt werden. Der regie-
rungsrätliche Antrag erfüllte die gestellten Forderungen
in vollem Umfange. In der kantonsrätlichen Kommission
und im Kantonsrat zeigte sich eine Opposition gegen die
vorgeschlagenen Ansätze. Mit grosser Mehrheit wurde
der Vorschlag auf Reduktion um je Fr. 500 - aber ab-
gelehnt und die Ansätze der Regierung mit einer Kor-
rektur innerhalb des zurückliegenden Zeitabschnitts
genehmigt. Damit erlangte folgender Beschluss Rechts-
kraft:

Der Regierungsrat beschliesst:
I. Die mit Beschluss des Regierungsrates vom 23. März

1961 für die Primarlehrer festgesetzten Höchstgrenzen der
Gemeindezulagen werden rückwirkend ab 1. Oktober 1960
und mit Wirkung bis 31. Dezember 1961 wie folgt abgeändert:

für Primarlehrer Fr. 2620.- bis Fr. 4800.-
für Lehrer der Oberstufe Fr. 2750.- bis Fr. 4930.-

II. Ziffer IV Absatz 1 des Beschlusses des Regierungsrates
betreffend die Festsetzung der Besoldungen der Volksschul-
lehrer vom 29. Januar 1962 wird aufgehoben und rückwir-
kend auf den 1. Januar 1962 durch folgende Bestimmungen
ersetzt:

Für die Gemeindezulagen (§ 3 des Lehrerbesoldungs-
gesetzes) werden die folgenden, in zehn gleichen jährlichen
Betreffnissen ansteigenden Höchstgrenzen festgelegt, wobei
mit Beginn des elften vom Kanton angerechneten Dienst-
jahres die Höchstzulage ausgerichtet werden kann:

für Primarlehrer von Fr. 2820.- bis Fr. 5660.-
für Oberstufenlehrer von Fr. 3100.- bis Fr. 5940.—

für Arbeits- und
Haushaltungslehrerinnen
für die Jahresstunde von Fr. 85.- bis Fr. 169.-

III. Dieser Beschluss tritt nach Genehmigung durch den
Kantonsrat in Kraft.

Die Stadt Zürich konnte nun auch den Volksschul-
lehrern die bereits im Oktober 1960 beschlossenen Be-
soldungen ausrichten. In den übrigen Gemeinden
wurden je nach dem Wortlaut früherer Beschlüsse die
neuen Ansätze für die Gemeindezulagen sofort rechts-

gültig, verlangten einen Beschluss der Pflege oder auch
der Gemeindeversammlungen. Bis Ende 1962 haben
nach den beim Kantonalvorstand eingegangenen Mel-
düngen rund 100 Gemeinden die Gemeindezulagen der

Lehrer erhöht, in etwa 90 Gemeinden auf das zulässige
Maximum, mindestens für den verheirateten Lehrer.
Von der Möglichkeit zur rückwirkenden Beschluss-
fassung wurde sehr unterschiedlich Gebrauch gemacht.
Da und dort wurde auch der Einkauf in die Versiehe-

rung damit gekoppelt. (PB 1962, Nr. 10/11.)

4. Au,sserordenfZiehe BesoZcZungszu/age 1962

Mitte des Jahres gelangten die Personalverbände an die
Finanzdirektion mit der Forderung auf vollen Teue-
rungsausgleich, für 1962 in der Form einer ausserordent-
liehen Zulage wie im Vorjahr und für 1963 durch
Gewährung einer angemessenen Teuerungszulage mit
Einbau in die Versicherung. An einer Konferenz legte
der Herr Finanzdirektor seine Absichten dar. Für 1962
sollte eine einmalige Zulage von 2'A ®/o der Jahres-
besoldung bzw. der Renten an Aktive und Rentner
(unter Ausklammerung der neuen Rentner vom Jahre
1962) mindestens Fr. 300- an Aktive und mindestens
Fr. 200 - an Rentner ausbezahlt werden. Die Vertreter
der Personalverbände erklärten sich grundsätzlich damit
einverstanden, verlangten aber eine Erhöhung des Mini-
mums für Aktive auf Fr. 350.—. Die kantonsrätiiehe
Kommission nahm diese Forderung auf, und der Kan-
tonsrat genehmigte am 21. November die Vorlage
oppositionslos. Mit einem Rundschreiben an die Lehrer-
schaft in den einzelnen Gemeinden regte der Kantonal-
vorstand an, rechtzeitig die nötigen Schritte einzuleiten,
dass auch auf der Gemeindezulage eine entsprechende
ausserordentliche Zulage ausgerichtet werde. In vielen
Gemeinden ist dies gelungen. (PB 1963, Nr. 1.)

5. Teuerungszulagen 1963

Die mit Wirkung ab 1. Januar 1962 erfolgte Neufest-
setzung der Besoldungen brachte einen Teuerungsaus-
gleich auf 188,6 Punkte. Bis Ende des Jahres ist aber
die Teuerung auf 199,8 Punkte gestiegen, so dass die
Forderung der Personalverbände auf Teuerungsausgleich
sowohl bei der Regierung als auch beim Kantonsrat
Gehör fanden und für 1963 die Ausrichtung einer
Teuerungszulage von 3 ®/o an das aktive Personal be-
schlössen wurde. Dies gilt auch für die Rentner. Neu
erhalten die F-Rentner (Rentenfestsetzung ab 1. Januar
1962) eine Teuerungszulage von 3 "/«, mindestens
Fr. 240.- im Jahr, und die Vollwaisen Fr. 60.-, die
Halbwaisen Fr. 30.-. Bei allen übrigen Rentnern wird
die bestehende Teuerungszulage um 3 ®/o erhöht. Für
die Lehrer gelten in der Regel die Minimalansätze, weil
sich diese bis auf eine Rente von Fr. 8000.— auswirken
und die Renten auf dem Grundgehalt nur bei den E-
und F-Rentnern der Oberstufe diesen Betrag über-
steigen. Ist auch die Gemeindezulage bei der BVK ver-
sichert, so hegen die Verhältnisse etwas anders. Unter
der Voraussetzung, dass auch auf den Gemeindezulagen
dieselben Teuerungszulagen wie auf dem Grundgehalt
ausgerichtet werden, ergeben sich für die Volksschul-
lehrer (ausser der Stadt Zürich) für 1963 folgende
Bruttobesoldungen:

Grund- Gmde.-
gehalt Zulage Total

Fr. Fr. Fr.

Primarlehrer Min. 11618.- 2905.- 14523.-
Max. 14585.- 5830.- 20415.-

Lehrer der Oberstufe Min. 14214.- 3193.- 17407.-
Max. 17613.- 6118.- 23731.-

(PB 1963, Nr. 1.)
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6. Treueprämien

Die Sorge um die Erhaltung des eingearbeiteten Perso-
nais veranlasst immer mehr Arbeitgeber, durch die Aus-
richtung von Treueprämien dem Verlust langjähriger
Mitarbeiter entgegenzuwirken. Bereits beschlossene

Lösungen verfolgen das Ziel auf drei verschiedenen
Wegen:
1. Die bereits bestehenden Dienstaltersgeschenke beim

25. und 40. Dienstjahr im Ausmass eines Monats-
betreffnisses werden nach je 5 Dienstjahren aus-
gerichtet (Stadt Zürich ohne 5. und 15. Dienstjahr).

2. Die nach je 5 Dienstjahren ausgerichteten Dienst-
altersgeschenke werden in Prozenten der Besoldung
ausgedrückt, wobei der Prozentsatz steigt (Kilchberg
von 5®/o—50%).

3. Vom 5. Dienstjahr an wird jedes Jahr ein Dienstalters-
geschenk ausgerichtet (Zollikon 3®/o).

Das kantonale Personal fordert die Ausrichtung von
jährlichen prozentualen Treueprämien: vom 10. bis 19.

Dienstjahr 2®/o, vom 20. bis 29. Dienstjahr 2V2 % und
vom 30. Dienstjahr an 3 ®/o der Jahresbesoldung. Die
Lehrerschaft möchte an Stelle der Treueprämien eine
zweite Periode der Dienstaltersstufen eingerichtet wis-
sen. Vom 15. bis 25. Dienstjahr sollten die Grundbesol-
düngen um V3 des Ansatzes erhöht werden, wie er für
das 1. bis 10. Dienstjahr gilt.

7. Grundgehalt
Im April hat die Erziehungsdirektion die Schulämter
Zürich und Winterthur, die Gemeindeschulpflegen und
den Vorstand des ZKLV eingeladen, zur Frage der Aus-
richtung des gesamten kantonalen Grundgehaltes und
der kantonalen Zulagen der Volksschullehrer durch den
Kanton unter Rechnungstellung durch den Kanton an
die Gemeinden für ihren Anteil am Grundgehalt Stel-
lung zu nehmen. Unserseits wurde die Anregung be-
grüsst, weil sie für die Schulverwalter in den Gemeinden
eine fühlbare Entlastung brächte. Die Neuordnung soll
aber keineswegs als Vorstufe einer kantonalen Einheits-
besoldung aufgefasst werden.

8. LehrerhesoZdungen in der Stadt Zürich

Gegen die Besoldungsrevision in der Stadt Zürich war
das Referendum ergriffen worden. Am 27. Mai 1962
wurde aber die Besoldungsvorlage mit 45 949 Ja gegen
27 713 Nein erfreulich gut angenommen. An die Kosten
des Abstimmungskampfes trug der Kantonale Lehrer-
verein gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung
1000 Fr. bei. Die Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes
und die entsprechende Aenderung der kantonalen Ver-
Ordnung erlaubten die nachträgliche Ausrichtung der
«eingefrorenen» Restbeträge der Revision vom Oktober
1960. Die Lehrer kommen auch in den Genuss der
Treueprämien nach dem 10., 20., 25., 30., 35. Dienst-
jähr. Hingegen sind die seit längerer Zeit laufenden
Beratungen für eine strukturelle Besoldungsrevision
noch nicht zu greifbaren Resultaten gelangt. Die erheb-
liehen Besoldungsdifferenzen der städtischen Lehrer
gegenüber den Lehrern in Gemeinden mit maximaler
Gemeindezulage müssen baldmöglichst verschwinden.

9. LehrerfeesoMungerc in Winterthur
Die Anstrengungen, die Lehrerbesoldungen in Winter-
thur auf den Stand der Gemeinden mit maximaler Ge-
meindezulage zu bringen, haben zu Teilerfolgen geführt,
die eine Erreichung des Zieles im nächsten Jahr erhoffen

lassen. Parallel zur Anpassung der Besoldungen und
Löhne des übrigen städtischen Personals wurde auch
den Lehrern eine Erhöhimg der Ansätze um 5®/o zu-
gestanden und in die Versicherung eingebaut. Zudem
wurden die Prämien der Arbeitnehmer an die Pensions-
kasse ab 1.1.1963 um 1®/« auf 6V2 ®/o herabgesetzt,
während die Stadt 9®/o erbringt. Auch die Invaliden-
Pensionen konnten verbessert werden.

10. Kinderzulagen

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat eine Revision
des Kinderzulagengesetzes beantragt. Solange dieses
nicht verabschiedet ist, kann nicht mit einer Er-
höhung der Ansätze (Fr. 240.-) gerechnet werden. In
der Stadt Zürich wurden die Kinderzulagen auf Fr. 300-
pro Kind erhöht, beim Bundespersonal auf Fr. 360.-.

Eine Erhebimg des Zentralverbandes des Staats- und
Gemeindepersonals der Schweiz über Sozialzulagen pro
1961 hat folgendes ergeben (Auszug):

1. Kantone

Kantone
Städte

Familien-
bzw.

Haushalt-
Zulage

Fr.

Kinder-
Zulage

Fr.
Uebrige Sozialleistungen
Bemerkungen

Zürich - 240
Bern 360 240 Differenzierter Ortszu-

schlag zwischen Verhei-
rateten und Ledigen

Luzern 400 290 Kinderzulage bei 3 und
mehr Kindern Fr. 310.-

Schwyz 600 400
Glarus 480 240
Zug 660 390
Baselstadt 300 300
Baselland 578-64" 346 " Abgestuft nach Besol-

dungshöhe
Schaffhausen - 360 Heiratszulage Fr. 50 —

St. Gallen 400 300 Geburtszulage Fr. 200-
(Entwurf des Finanz-
departementes)

Aargau _Ö 240 * Höhere Teuerungszu-
läge für Verheiratete

Thurgau 400 240
Ticino 300 360

Vaud 600 300 Geburtszulage Fr. 100.-

2. Städte

Zürich _ 240
Winterthur - 240
Bern 360 240
Luzem 400 290 Kinderzulage bei 3 und

mehr Kindern Fr. 310.-
St. Gallen 300 240
Lausanne 360 360 Geburtszulage Fr. 100.-

3. Bundesoenoaltung 376" dazu eine Heiratszulage
Fr. 800.-; bei der Ge-
burt eines Kindes
Fr. 200.-
* Ab 1962 beantragt: bis
2 Kinder Fr. 400.-; vom
3. Kind an Fr. 450.-

11. Besolclungs- bzio. Rentenkürzung bei Vikariafsdiensf
pensionierter Lehrkräfte

Pensionierte Lehrkräfte, die sich für den Vikariatsdienst
zur Verfügung stellen, nehmen immer wieder daran An-
stoss, dass ihnen die Vikariatsentschädigung oder die
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Rente nach dem 18. Vikariatstag gekürzt wird. Bei den
Primarlehrern beträgt die Kürzimg Fr. 11.25 im Tag,
bei den Lehrern der Oberstufe Fr. 16.95. In einer wohl-
begründeten Eingabe an die Erziehungsdirektion wurde
eine für diese Lehrkräfte günstigere Regelung gefordert.
Die Erziehungsdirektion unterstützt die Forderung und
hat dem Regierungsrat beantragt, eine Kürzung erst
dann eintreten zu lassen, wenn Rente und Vikariats-
entschädigung zusammen die Jahresbesoldung eines ge-
wählten Lehrers übersteigen.

12. Vertrag mit Autoren non LefenfefeZn

Der seit 1953 bestehende Mustervertrag für Lehrmittel-
autoren soll überprüft werden. In Zusammenarbeit mit
den Lehrmittelautoren ist der Kantonalvorstand an der
Arbeit, Vorschläge für Aenderungen auszuarbeiten. Mit
der Vorbereitung wurde eine Kommission, bestehend
aus den Kollegen Hermann Leber, Heinrich Frei und
Walter Angst betraut.

D. Kantonale ßeamtenoersicherungskasse (BVK)

(Jahresbericht 1961, Seite 21)

1. VenoaZfungskommission

Die Verwaltungskommission der BVK tagte im Berichts-
jähr zweimal. Am 22. Januar wurde Stellung genommen
zur beabsichtigten Erhöhung der versicherten Besoldun-
gen und der für den Einkauf in Betracht kommenden
Regelung. Versicherungstechnische Erwägungen führ-
ten zum Vorschlag, von den Versicherten und vom Staat,
je nach dem Alter des Versicherten, 3 bis 6 Monats-
betreffnisse zu verlangen, die auf 12 Monate verteilt
werden, wobei auch die über 60jährigen einbezogen
werden. Der Versicherungsexperte rechnet mit einer
Erhöhung des versicherungstechnischen Defizites um
weitere 8,4 Millionen Franken. Das ist auch der Grund,
weshalb von den angeschlossenen Gemeinden und Insti-
tutionen die volle Einkaufsleistung für ihre Besoldungs-
erhöhungen gefordert werden soll. Für die freiwillige
Gemeindezulage der Lehrer, die bei der BVK versichert
sind, ist eine Ausnahme zu machen.

Am 5. September nahm die Kommission Kenntnis von
der beabsichtigten Ueberführung der Sparversicherten
in die Vollversicherung und einigen weiteren Revisions-
punkten. Es sind eine Reihe schwerwiegender Probleme
zu lösen: die Gleichsetzung des Arbeitgeberbeitrages,
Schaffung der vorbehaltlosen Uebertrittsmöglichkeit,
Abschluss von Freizügigkeitsabkommen und Witwen-
renten an die geschiedene Ehefrau. Es ist sowohl eine
Gesetzesänderung als auch eine Aenderung der Kassen-
Statuten durchzuführen. Der Vertreter der Volksschul-
lehrerschaft in der Kommission benutzte die Gelegen-
heit, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die entstanden
sind, weil nur 9®/o der erhöhten freiwilligen Gemeinde-
Zulagen nach der Regelung bei den Grundbesoldungen
eingekauft werden konnten, für den Rest aber 3 bis 30
Monatsbetreffnisse zu erbringen waren.

2. Beriefe der Fmansdt'refei'on

Im Jahre 1961 hat die Zahl der vollversicherten Primär-
und Oberstufenlehrer gegenüber dem Vorjahr um 113

zugenommen (76 Frauen und 27 Männer, ein deut-

licher Hinweis für die Zunahme der Frauen im Lehrer-
beruf!). Der gesamte Mitgliederbestand der BVK ist
gegenüber dem Vorjahr um 431 auf 13 231 gestiegen.
Durch einen Zuwachs um 252 und eine Abnahme von
139 hat sich die Zahl der Rentner auf 2186 vermehrt.
Dazu werden noch 372 Renten gemäss der seinerzeit
übernommenen Witwen- und Waisenstiftung ausge-
richtet. Der ausbezahlte Rentenbetrag beläuft sich ins-
gesamt auf Fr. 10 218 969.30 (Vorjahr: Fr. 9 406 134.40).
An Sparversicherte wurden Fr. 1121 498.40 aufgezinste
Sparguthaben ausbezahlt. Das starke Ansteigen der Rück-
Zahlungen an persönlichen Einlagen auf Fr. 2 624174.25
(Vorjahr: Fr. 2 073 900.10) ist ein Hinweis auf das häu-
fige Ausscheiden kantonaler Beamter und Lehrer aus
dem Staatsdienst. An Beiträgen der Versicherten und
der Arbeitgeber sind Fr. 25 155 623.55 (Zunahme 5®/o)

eingegangen. Das Vermögen ist um 23 Millionen auf
rund 280 Millionen Franken gestiegen und hat einen
Nettoertrag von Fr. 8 709 129.- eingebracht. Dies ent-
spricht einer Verzinsung von 3,62 ®/o (Vorjahr: 3,46 ®/o).

3. Revision der versicherten Besoldung

Nach den Bestimmungen der Beamtenversicherungs-
kasse sind die auf den 1. Januar 1962 in Kraft gesetzten
neuen Grundbesoldungen als für die Versicherung an-
rechenbare Besoldungen zu betrachten. Für die Er-
höhung ist ein auf versicherungstechnischer Grundlage
zu berechnender Einkauf zu erbringen. 1961 war als
Einkauf ein Monatsbetreffnis, 1959 waren 3 bis 5
Monatsbetreffnisse zu leisten. Ausserdem wurde damals
eine Erhöhung des Prämienansatzes vorgenommen.
Nach dem Antrag der Regierung vom 13. Januar sollten
für die neuen Erhöhungen vom Arbeitgeber und vom
Arbeitnehmer je nach Alter des letzteren abgestufte
Monatsbetreffnisse (3—5) erbracht werden. Für die über
60jährigen wären vom Standpunkt der Versicherung
aus besonders hohe Einkaufsleistungen nötig. Diese
älteren Lehrkräfte sollten aber trotzdem in die Revision
einbezogen werden und hätten 6 Monatsbetreffnisse auf-
zubringen. Damit sich die Besoldungserhöhung praktisch
doch sofort auswirken konnte, wurden die zu leistenden
Monatsbetreffnisse auf das ganze Jahr 1962 vèrteilt.

Erfreulicherweise wurde für die Erhöhung der frei-
willigen Gemeindezulagen der Volksschullehrer und
Pfarrer die selbe Regelung wie für die Grundbesoldun-
gen zugestanden, allerdings nur bis zum gleichen
Prozentsatz. Die andern der BVK angeschlossenen Ge-
meinden und Institutionen hatten den vollen versiehe-
rungstechnisch nötigen Einkauf aufzubringen.

Die finanziellen Auswirkungen werden nach der
Auffassung des Versicherungsexperten für die Kasse
noch tragbar sein. Die Mehrkosten für den Staat wer-
den auf Fr. 945 000 - im Jahr geschätzt, und für den
Einkauf werden Fr. 3 800 000- benötigt. Am 26. Fe-
bruar wurde die regierungsrätliche Vorlage im Kan-
tonsrat einmütig gebilligt und der Kredit bewilligt. Da-
mit ist die Versicherung des kantonalen Personals und
der Lehrer wieder à jour gebracht. Der Primarlehrer
kommt auf eine maximale Altersrente von Fr. 7496.—
auf dem Grundgehalt und unter Einschluss der maximal
möglichen Gemeindezulage auf Fr. 10 892.-. Beim Leh-
rer der Oberstufe lauten die Beträge Fr. 9260— bzw.
Fr. 12 824.-. H. K.
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